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Wirtschaftsförderung à la Schwyz in der Gastronomie 
Laut Schwyz müssen Arbeitgeber die Lohnnebenkosten ihrer Untergebenen 
nicht mehr an die Sozialwerke AHV, SUVA etc. abliefern, wenn die Einzelfirma selber 
in Zahlungsverzug ist. Der Anteil von rund 44% an den Bruttolohnkosten darf ganz legal 
zur Aufrechterhaltung des Betriebs (oder privat) verzehrt werden, wie die nachste-
hende Einstellungsverfügung der kantonalen Staatsanwaltschaft aufzeigt.

Ist der Arbeitgeber nicht gut bei Kasse, so würden ihm die Lohnnebenkosten, die er dem 
Bruttolohn seiner Bediensteten abzieht, von der AHV, von der SUVA, von der Pensions-
kasse, von der Arbeitslosenversicherung sowie bezüglich der Familienzulage alle-
samt automatisch geschenkt. Voraussetzung dafür ist einzig, dass der Arbeitgeber nur 
über sein Existenzminimum verfügt und er offene Forderungen beim Betreibungsamt in 
mindestens gleichem Umfang präsentieren kann.

Um an die Lohnnebenkosten des Personals zu kommen, reicht es, wenn sich der Arbeit-
geber via Strohmänner gleich selber auf eine ausreichend hohe Summe betreiben lässt.

Die vom Missbrauch betroffenen Serviertöchter des Gastro-Unternehmers konnten sich 
keinen Anwalt leisten, weshalb diese rechts-historisch bedeutsame Einstellungs-
verfügung des Büros Hugentobler nicht angefochten wurde und somit in ordentliche 
Rechtskraft erwuchs. Die Staatsanwältin hat sich selbstverständlich auch nicht für eine 
Kompensierung der legal abgezweigten Lohnnebenkosten bemüht, da solches nicht 
in ihrem Aufgabenheft steht. Mit der Legalisierung des gewerbsmässigen Betrugs 
war ihre Aufgabe auf gut-schwyzerische Art und Weise ja schon erfüllt. 

Im vorliegenden Fall wurde ein Gastwirt aus Buttikon im Bezirk March wegen privatem Verbrauch von 
Pensions- und Sozialversicherungs-Beiträgen von Strafe befreit. Grund: weil er Verlustscheine im 
Total von Fr. 567‘494.63 vorweisen kann. Damit war er nach Lesart der Schwyzer Justiz berechtigt, 
sämtliche dem Personal abgezogenen PK-Gelder und Lohnnebenkosten „zur Aufrechterhaltung des Be-
triebs“ einzubehalten, und vor allem hat er sich damit durch nichts strafbar gemacht. Da ihm nichts 
vorzuwerfen ist, wurden auch die Verfahrenskosten automatisch auf die Staatskasse genommen. 
Die Zivilansprüche des Personals wurden „auf den Zivilweg verwiesen“. Man darf ihn also betreiben. 

Die Strafanzeige umfasste eine Tatzeit von 2009-2010, ging bei der Staatsanwaltschaft March in  
Lachen aber bis zum März 2014 unter. Man hat dort schliesslich Besseres zu tun, wie z.B. einen Wild-
pinkler anklagen. Danach wurde sie an die kantonale Staatsanwaltschaft in Biberbrugg weiter ge-
schoben. Was Staatsanwältin MLaw Martina Hugentobler aber hoch anzurechnen ist: Sie brauchte 
nur einen Monat, um die fiktive Strafuntersuchung ganz einzustellen, nicht ohne eine nur 10-tägige 
Beschwerdefrist gegen die Einstellung zu offerieren. Auch hat sie dem geschädigten Personal keine 
Kosten für die fruchtlose Strafuntersuchung auferlegt. Gemessen am sonstigen Vorgehen der Biber-
brugger Vögte grenzte diese Zurückhaltung gegenüber den Geschädigten schon fast an ein Wunder. 

Der Staatsanwältin wäre nach Art ihrer Amtsstelle freigestanden, die betrogenen Arbeitnehmer wegen 
„falscher Anschuldigung“ anzuklagen. Nach 25-monatiger Bedenkzeit bestätigte sich der Verdacht 
auf Veruntreuung auch für den die Einstellung mit-stempeln lassenden Oberstaatsanwalt Benno An-
nen (seit Dezember 2014 in Rente) keineswegs. Im Gegenteil hatte der Wirt die Gelder völlig rechtmäs-
sig gestohlen, ja er hatte sie nach dem Dafürhalten von Hugentobler / Annen ganz legal privatisiert. 
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Ex-Personal des Beschuldigten
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... das ist der Haken von alt-Oberstaatsanwalt 
lic.iur. Benno Annen. Er wurde mutmasslich 
elektronisch erstellt, mutmasslich durch Frau 
Hugentobler ab ihrem Stempel-Ordner. Es gilt 
die Unschuldsvermutung. Denn sowas Dreistes 
tut höchstens ihre Sekretärin / tun ihre Kolle-
gen, Frau Hugentobler selber aber sicher nicht...
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Betreibungen des Gastwirts datailliert

Diese Beträge wur-
den dem Gastwirt 

einfach geschenkt. 

Ob gegenüber 
den Geschädigten 

ein Ausgleich er-
folgt, interes sierte 
die Staatsanwältin 

offenbar nicht...
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